
107

cher Höhe angebracht — was der wirklichen Lösung wohl

auch am nächsten kommen dürste.

Zumindest bei den drei hessischen Fürstenbildnissen

darf man annehmen, daß sie nicht nach irgendwelchen
Vorlagen kopiert, sondern ausschließlich nach dem Leben
geschaffene Originalarbeiten sind. Es spricht für die letz
tere Annahme, daß in dem ausgezeichneten Porträtwerk

des Alhart von Drach 7 ) der Philipptypus des Ziegen

hainer Bildes in Arbeiten, die vor 1542 liegen, nicht

vorkommt. Da auch an späteren Werken besondere An

lehnungen fehlen, scheint das Wandbild weniger bekannt

geworden zu sein. Allein zu dem gleichzeitigen Philippbild

von Soldan (Ganzfigur in Relief am Hainaer Gedenkstein

von 1542) (Abb. 3) entdeckt man fraglos Beziehungen,

die besonders die Gesamthaltung betreffen. Aber nicht nur

die Rüstung — hier mit geätzten Ornamcntstreifen ver

ziert, in Haina dagegen durchweg stark gerippt — ist eine

andere, auch in Einzelheiten bestehen Abweichungen, z. B.
an Dolch und Federhut.

Oie Porträts des Kurfürsten Johann Friedrich und
des Landgrafen Philipp als der beiden zu ihrer Zeit

wichtigsten territorialen Machtherren im Dienste des

Protestantismus, ferner die Bildnisse der beiden ältesten
Söhne des Landgrafen — der dritte war 1542 erst kaum

ein Jahr alt — bedürfen zu ihrer programmatischen Be

deutung an sich ebensowenig einer näheren Erklärung

wie die folgenden figürlichen Darstellungen, bei denen

allerdings von „Porträts" keine Rede mehr sein kann.

Als ältester Ahnherr aus dem Stammbaum erscheint

Landgraf Ludwig I. von Thüringen (Abb. 6 ), dessen Gattin

Erbin von Hessen ist, und als Söhne aus dieser Ehe sind

Ludwig II., der Eiserne genannt (Abb. 6 ), Friedrich ein

Graf von Ziegenhain und Treysa, Heinrich, ein Herr von

Rustenberg und Hermann, ein Pfalzgraf, dargestellt wor

den. Über die drei letztgenannten ist die heutige Genealogie

etwas anderer Meinung. Seine fünf Ganzfiguren hat der

Maler in prächtige phantasievolle Rüstungen gesteckt. Aus
den Schilden der beiden Ludwigs (Abb. 6 ) erscheint der

hessisch-thüringische Löwe, aus dem des Friedrich das Zie

genhainer Wappen, bei Heinrich ein gezäumtes Pferd
und bei Hermann der Schild der Pfalzgrafen vom

Rhein. Daß auch diese Rittergestalten wieder von unten

gesehen werden müssen, bringen auch die kleinen Kopien

schon deutlich zu Bewußtsein. Da kein Zweifel ist, daß

die beiden Ludwigs auf einem gemalten Streifen oberhalb
eines Doppelfensters stehen (Abb. 6 ) und die drei anderen

Brüder wohl gleichen Orts hingemalt sind, wenn auch

unser Kopist bei Friedrich nur den Oberteil des Stand

streifens angegeben und bei Heinrich und Hermann über

haupt keine Standfläche angezeigt hat, so haben wir
allen Grund etwa an Supraportenhöhe (s. Bildnis Phi

lipps des Großmütigen, Abb. 2), festzuhalten.
In der Halbsigur des in damaliger Hoftracht geklei

deten Heinrich I., des Kindes von Brabant, wird der

eigentliche Ahnherr des hessischen Fürstenhauses vorge
stellt. Richt nur seine Kleidung entspricht der der bei

den Philippssöhne, auch die Gestalt erscheint wieder
über dem breiten Streifen. Wo die ausgezeichnete Bild

inschrift sitzen soll, ist auch hier nicht angegeben.
Roch vier weitere „Porträts" haben die Bildnisgalerie

des Gemaches vervollständigt. Inschriften sind nicht mehr

7) Zitiert in Anmerkung 2.

überliefert. Zwei der Dargestellten sind allein durch ihre
Wappen zu identifizieren: ein Gras von Nidda mit sei

nem tartschenähnlichen Schild und ein Gras von Katzen

elnbogen. Die Annahme liegt nahe, in ihnen die Letzten

ihres Geschlechtes zu sehen, ehe die Grafschaften durch
Erbvertrag und Heirat an Hessen fielen. Da die Herr

schaft Ziegenhain durch Friedrich, den Sohn des Thü

ringer Landgrafen Ludwig I. schon vertreten ist, fehlt in
der hessischen Wappendemonstration nur noch die Graf

schaft Oictz. Vielleicht dürfen wir einen der nicht mehr

näher bestimmbaren beiden Ritter als Herren von Dietz

ansprechen. In Eanzfigur, mit einem reichlich operetten-

haften Kopfputz verunziert, ist nur noch der Riddaer Graf

Abb. 8. Schloß Ziegenhain, Wandmalerei. Ein Graf von Nidda

(Abb. 8 ) dargestellt. Da auch die Standfläche fehlt, kann

man über die Art seiner Anbringung nichts mutmaßen.

Wogegen über die der drei anderen Ritter kein Zweifel

besteht, da bei ihnen wieder derselbe Streifen vorhanden
ist, der bei den Bildnissen der Philippsöhne und des

Landgrafen Heinrich I. schon auffiel.
Die reiche Ausschmückung eines Fürstengemaches ist

damit vor dem Leser — auch bildmäßig — ausgebreitet.

Sehen wir uns das Programm der Gemälde, das Ab

sichtsvolle ihrer Gestaltung zusammenfassend nochmal
näher an. Was z. B. die Porträts wollen, geht über das

Porträtmäßige hinaus. Kurfürst Johann Friedrich und
Landgraf Philipp sind die fürstlichen Repräsentanten der
Reformation, der Thüringer Landgraf Ludwig I. und

seine vier Söhne sowie das Enkelkind Landgraf Hein
rich I. die Ahnherren des Herrscherhauses und die Gra

fen von Nidda, Ziegenhain und Katzenelnbogen die Ver


